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Zeichnerischer Teil zum Bebauungsplan
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1.  Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB 
- §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO -) 

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

6. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

PLANZEICHEN nach PlanzV90

15. Sonstige Planzeichen

Füllschema der Nutzungsschablone:

1278/11 Flurstücksnummer

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Zahl der VollgeschosseII

offene Bauweise
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigEDo

Aufteilung ist Richtlinie - unverbindlich

Stellung der baulichen Anlagen (unverbindlich)Whs

Flächen für Garagen, vorgeschlagener Standort (unverbindlich)Ga

Bestehende Grenzen

Straßenverkehrsflächen

pfg 1 Flächenbezogenes Pflanzgebot

Art der baul. Nutzung / Zahl der Vollgesch.
Grundflächenzahl / Geschoßflächenzahl
Bauweise

WA II
0,40

-

0,80

EDo

WA Allgemeines Wohngebiet

Baugrenze

Bestehende Gebäude (Haupt- und Nebengebäude)

Geschoßflächenzahl0,80

Grundflächenzahl0,40

Geplante Grundstücksgrenzen

9. Grünflächen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünflacheö

private Grünflachep

Geplante Höhenlage (Geländeoberkante) 
des aufzuschuttenden Walls

GOK= xxxx

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

EGFHN 557,30 Erdgeschossrohfußbodenhöhe (in m ü. NN)

6.4. Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen
an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Fläche zum Wasserabzug

Böschung des aufzuschüttendenen Walles

Pflanzbindung: Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungenpfb 1


